
 
Auszug aus der Niederschrift 
über die 07. Sitzung der Bürgerschaft am 06.10.2016  
 
 
Zu TOP : 7.1  
Bushaltestellen im Gebiet der Tribseer Wiesen 
Einreicher: Thomas Haack, Fraktion Bürger für Stralsund 
Vorlage: kAF 0095/2016  
 
 
Beabsichtigt die Stadtverwaltung, in Zusammenarbeit mit dem Nahverkehr des Landkreises 
Vorpommern-Rügen, zeitnah die Errichtung einer weiteren Bushaltestelle im Bereich des 
Wohngebietes der Tribseer Wiesen? 
 
Herr Bogusch beantwortet die Anfrage wie folgt: 
 
Im Bereich des Wohngebietes Tribseer Wiesen verlaufen gegenwärtig keine Buslinien, so 
dass durch eine einfache Errichtung einer zusätzlichen Bushaltestelle keine Verbesserung 
der Erschließung durch den Nahverkehr erzielt werden kann. Hierzu müsste zunächst die 
Linienführung der Buslinie 4 oder von Regionalbuslinien angepasst werden, um die 
Einrichtung einer zusätzlichen Haltestelle im Bereich Tribseer Wiesen zu ermöglichen. 
Aufgabenträger und somit zuständig für den Nahverkehr ist der Landkreis Vorpommern-
Rügen. 
 
Die Stadtverwaltung hat bereits im Frühjahr 2016 an den Landkreis den Wunsch auf 
Einrichtung einer Haltestelle im Bereich Tribseer Wiesen herangetragen und den Landkreis 
gebeten zu prüfen, inwieweit dies durch Anpassungen in der Buslinienführung ermöglicht 
werden kann. Ein Prüfergebnis seitens des Landkreises liegt noch nicht vor. Die Verwaltung 
wird die Anfrage zum Anlass nehmen, um unter Fristsetzung beim Landkreis erneut die 
Möglichkeit zur besseren Erschließung des Wohngebietes durch den ÖPNV abzufragen mit 
der Zielsetzung, eine Realisierung zum frühestmöglichen Zeitpunkt, nämlich zum Beginn des 
Sommerfahrplans 2017 zu ermöglichen. Über die Antwort wird Herr Bogusch den Herrn 
Präsidenten unverzüglich schriftlich unterrichten. 
 
Herr Haack dankt für die ausführliche Antwort. 
 
 
 
für die Richtigkeit der Angaben: gez. i. A. König/Sitzungsdienst 

Stralsund, 26.10.2016 
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